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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Jahresrückblick 2021: Bevölkerung und Arbeit

Im Jahr 2021 herrschten im Kapitel «Bevölkerung und Arbeit» sowohl im Parlament als
auch in der Öffentlichkeit vor allem Diskussionen über flexible Arbeit, Arbeit auf Abruf,
Homeoffice und Digitalisierung vor, was vermutlich auch der Covid-19-Pandemie und
ihrem Druck zu flexiblen Arbeitsformen und verstärkter Digitalisierung geschuldet war.
Dies zeigt sich etwa auch in der APS-Zeitungsanalyse 2021: Die Heimarbeit und die
Möglichkeiten ihrer Entschädigung beschäftigten die Medien insbesondere zu Beginn
des Jahres während der Homeoffice-Zeit (vgl. Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse 2021
im Anhang). Im Juni und Oktober 2021 gewann hingegen die gesellschaftliche Debatte
zum Thema «Löhne» an Aufmerksamkeit, wobei insbesondere eine Studie der UBS über
die Höhe der Schweizer Löhne sowie die offiziellen Lohnstatistiken des BFS diskutiert
wurden. 

Bezüglich flexibler Arbeitsformen publizierte der Bundesrat im November 2021 einen
Bericht über die Regelung der Arbeit auf Abruf, in dem er keinen Bedarf ausmachte, die
gesetzlichen Grundlagen für den Schutz der Arbeit auf Abruf anzupassen.
Entsprechendes Verbesserungspotenzial gab es hingegen im öffentlichen Sektor, zumal
die Bundesverwaltung das Modell flexibler Arbeitsformen einführte, um ihre
Produktivität zu steigern und sich als attraktive Arbeitgeberin auf dem Markt zu
positionieren. Mit der Frage nach flexiblen Arbeitsformen verknüpft war auch die
Diskussion über die Liberalisierung der Arbeitszeiten. Diesbezüglich lag dem Ständerat
ein Entwurf für eine Änderung des ArG vor, gemäss dem die Ruhezeiten und die
Höchstarbeit für gewisse Wirtschaftszweige, Gruppen von Betrieben oder
Arbeitnehmenden neu reguliert werden sollten. Jedoch empfahl die WAK-SR ihrem Rat,
das Ergebnis der Vernehmlassung zu einer Änderung der Verordnung 2 des
Arbeitsgesetzes abzuwarten und die Behandlungsfrist entsprechend zu verlängern, was
der Ständerat denn auch tat.

In Anbetracht der Wichtigkeit der Digitalisierung in der Arbeitswelt beauftragte
Ständerätin Maya Graf (gp, BL) den Bundesrat, unter anderem die Auswirkungen der
Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und auf die Berufsbildung zu untersuchen und
Perspektiven für eine innovative berufliche Entwicklung aufzuzeigen. Bereits
fertiggestellt war hingegen der bundesrätliche Bericht zur Prüfung einer Flexibilisierung
des Sozialversicherungsrechts in Bezug auf die Digitalisierung. Darin erkannte der
Bundesrat zwar keine nötigen Verbesserungsmassnahmen im
Sozialversicherungssystem, aber Optimierungspotenzial bei der Rechtssicherheit, vor
allem bei der Klarheit der Gesetzesbestimmungen. Eine Einschränkung der
Digitalisierung im Arbeitsbereich verlangte hingegen eine Motion Reynard (sp, VS),
welche die Arbeitgebenden zu Einschränkungen der Nutzung digitaler Hilfsmittel durch
ihre Arbeitnehmenden ausserhalb der Arbeitszeit – und damit zu einem Recht auf
Abschalten – verpflichten wollte. In Übereinstimmung mit der bundesrätlichen
Empfehlung lehnte der Nationalrat die Motion ab.

Zur Stärkung des Arbeitnehmerschutzes und des Schutzes vor Lohndumping
präsentierte der Bundesrat im Mai die Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes
über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit der er
unter anderem eine Motion Abate (fdp, TI) umsetzen wollte. Die Revision sollte es unter
anderem ermöglichen, Entsendebetriebe zur Einhaltung der minimalen kantonalen
Lohnbestimmungen zu verpflichten, damit alle im Kanton erwerbstätigen Personen
mindestens den Mindestlohn erhalten. Der Ständerat lehnte Eintreten ab, weil er eine
schweizweite Lösung nicht als nötig erachtete und die Entscheidung, ob ein
Mindestlohn festgelegt werden soll, den Kantonen überlassen wollte. Der Nationalrat
stimmte in die Wintersession hingegen für Eintreten, womit der Ball wieder beim
Ständerat liegt. 

Ein Jahr nach dem offiziellen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs präsentierte der
Bundesrat überdies die Botschaft zum Abkommen zwischen dem Vereinigten
Königreich und der Schweiz über die Mobilität von Dienstleistungserbringerinnen und
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-erbringern. Mit dem bereits seit Anfang Jahr vorläufig angewendeten und in Einklang
mit der Mind the Gap-Strategie stehenden Abkommen soll der erleichterte gegenseitige
Zugang für Dienstleistungserbringerinnen und -erbringer auch nach dem Auslaufen des
Abkommens über die Personenfreizügigkeit zwischen den beiden Staaten
aufrechterhalten werden. Der Ständerat nahm das Abkommen in der Wintersession als
Erstrat einstimmig an. 1

Arbeitszeit

Angesichts der verfahrenen Situation beschloss der Bundesrat, die Revisionsarbeiten in
eigener Regie voranzutreiben. Seiner Ansicht nach trug nämlich der im September
erarbeitete Vorentwurf dem Resultat der Volksabstimmung Rechnung, indem er
einerseits die Interessen der Wirtschaft nach Flexibilisierung, andererseits die
Interessen der Beschäftigten nach Schutzmassnahmen ausgewogen berücksichtigte. Um
das Revisionsverfahren zu beschleunigen, beschloss der Bundesrat, auf ein erneutes
Vernehmlassungsverfahren und auf die Ausarbeitung einer Botschaft zu verzichten.
Statt dessen verabschiedete er anfangs November einen Bericht zuhanden der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats. Dieses Vorgehen
drängte sich auch deshalb auf, weil die WAK zu jenem Zeitpunkt die Behandlung zweier
parlamentarischer Initiativen zur Revision des Arbeitsgesetzes bereits traktandiert
hatte.
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Arbeitnehmerschutz

Ein vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) bei alt Bundesrat H.-P. Tschudi und
alt Bundesrichter A. Berenstein in Auftrag gegebener Bericht über den gegenwärtigen
Stand des Schutzes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kam zum Schluss, dass
die heutige Gesetzgebung veraltet, uneinheitlich und lückenhaft sei. So seien
zahlreiche Bereiche der Arbeitswelt von den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes
ausgenommen, namentlich Landwirtschaft, öffentliche Verwaltungen und Hausarbeit im
privaten Haushalt. 

Die Autoren schlugen deshalb vor, sämtliche gesundheits- und sicherheitsrelevanten
Bestimmungen in einem einzigen Erlass zusammenzuführen, die unterschiedliche
Behandlung von Industrie- und anderen Betrieben aufzuheben, die Aufgaben von Suva
und Arbeitsinspektorat zu entflechten und die neuen Sicherheitskontrollen durch ein
Präventionsgesetz abzusichern.Zur konkreten Verbesserung des
Arbeitnehmerschutzes regten die Experten insbesondere die Einführung der 40-
Stunden-Woche und der Mutterschaftsversicherung an, zudem mehr Mitbestimmung
am Arbeitsplatz und bessere Unfallverhütung. Nacht- und Sonntagsarbeit sollte nur
geleistet werden, wo dies aus technischen oder sozialen Gründen unabdingbar ist.
Zudem sollte der Schutz der Jugendlichen verstärkt werden und Teilzeit- und
Temporärangestellte mehr Beachtung erhalten. 2
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Nach Ansicht des Bundesrates, der bürgerlichen Parteien, der Arbeitgeber in Industrie
und Gewerbe und der meisten Kantone soll der Sonderschutz für Jugendliche am
Arbeitsplatz auf 18 Jahre gesenkt werden. Das Schutzalter ist heute im Arbeitsgesetz
für jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 19 Jahre und für Lehrlinge
auf 20 Jahre festgelegt. Bis zu diesem Alter haben sie Anspruch auf längere Ruhezeiten
und dürfen nicht für Nacht- und Sonntagsarbeit eingesetzt werden. Die Befürworter
argumentierten, die Herabsetzung des Schutzalters auf 18 Jahre bringe mehrere
Vorteile mit sich: Erstens stimme es mit der zivilrechtlichen Volljährigkeit überein und
entspreche dem Schutzalter im europäischen und internationalen Recht. Ausserdem
würde ein auf 18 Jahre festgelegtes Schutzalter erlauben, die Schutzmassnahmen für
jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezielter und strenger zu gestalten,
da diese Massnahmen auf einen engeren Personenkreis anwendbar wären. Schliesslich
könnten junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie Erwachsene eingesetzt
werden, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhe. Linke Parteien,
Gewerkschaften, Jugendverbände und die Kirchen lehnten die Gesetzesänderung
kategorisch ab. Sie argumentierten, die Schweiz könne wegen ihres dualen
Bildungssystems, welches die praktische Ausbildung am Arbeitsplatz mit dem Besuch
der Berufsschule verbindet, nicht mit anderen Ländern verglichen werden. SGB-
Präsident und Nationalrat Rechsteiner(sp, SG) stellte die Vorlage in den Zusammenhang
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mit der angestrebten Lockerung des Sonntagarbeitsverbots im Detailhandel und drohte
mit dem Referendum. 3

1) APS-Zeitungsanalyse 2021 – Bevölkerung und Arbeit
2) Lit. Tschudi / Berenstein; Bund, 16.11.94
3) BBl, 2004, S. 6773 ff.; Presse vom 14.2. und 18.11.04
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